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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2023 Ausgegeben am 19. Juli 2023 Teil I

81. Bundesgesetz: Anderung des Primirversorgungsgesetzes und des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes

(NR: GP XXVII RV 2087 S. 224. BR: AB 11286 S. 956.)

81. Bundesgesetz, mit dem das Priméirversorgungsgesetz und das Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz geindert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1
Anderung des Primirversorgungsgesetzes

Das Primiérversorgungsgesetz — PrimVG, BGBI. 1 Nr. 131/2017, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBL. I Nr. 100/2018, wird wie folgt geédndert:

1. § 2 Abs. 2 lautet:

,»(2) Die Primérversorgungseinheit hat jedenfalls aus einem Kernteam, das sich aus mindestens zwei
Arztinnen/Arzten fiir Allgemeinmedizin und mindestens einem Angehorigen des gehobenen Dienstes fiir
Gesundheits- und Krankenpflege zusammensetzt, zu bestehen. Orts- und bedarfsabhidngig soll zusitzlich
mindestens eine Fachérztin/ein Facharzt fiir Kinder- und Jugendheilkunde Teil des érztlichen Kernteams
sein. Abhédngig von den Planungsvorgaben im Regionalen Strukturplan Gesundheit (RSG) darf das
arztliche Kernteam auch

1. ausschlieBlich aus mindestens zwei Fachirztinnen/Fachérzten fiir Kinder- und Jugendheilkunde
oder

2. aus mindestens einer Fachérztin/einem Facharzt fiir Kinder- und Jugendheilkunde und einer
Arztin/einem Arzt fiir Allgemeinmedizin bestehen.

2. Im § 2 Abs. 3 zweiter Satz wird das Wort ,,Hebammen* durch den Ausdruck ,JFachirztinnen und
Fachirzte fiir Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hebammen* ersetzt.

3.§2Abs. 5 Z 1lit. a lautet:

,,a) einer Gruppenpraxis (§ 52a des Arztegesetzes 1998 (ArzteG 1998), BGBIL. I Nr. 169/1998,
allenfalls in Verbindung mit § 9 Abs. 1) oder*

4. § 472 lautet:

,,2. bedarfsgerechte Offnungszeiten mit #rztlicher Anwesenheit jedenfalls von Montag bis Freitag,
einschlieBlich der Tagesrandzeiten, abhidngig von den regionalen Gegebenheiten ist auch die
Akutversorgung an Wochenenden und Feiertagen anzustreben,*

5. Im § 5 erhdlt der bisherige Abs. 2 die Absatzbezeichnung ,(3)“, nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2
eingefiigt:
»(2) Abs. 1 gilt fiir Primérversorgungseinheiten nach § 2 Abs. 2 Z 1 und 2 mit der Mafigabe, dass

1. eine altersgerechte Information und Anleitung der Patientinnen und Patienten sowie eine
begleitende Beratung der Personen, die mit der gesetzlichen Vertretung im Bereich der Pflege
und Erziehung betraut sind, zu erfolgen hat, und

2. Abs. 1 Z 2 nicht anwendbar ist.*
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6. § 6 Abs. 1 erster Satz lautet:

»Zur Sicherstellung der in § 4 enthaltenen Anforderungen und des in § 5 enthaltenen Leistungsumfangs
hat die Primérversorgungseinheit im Hinblick auf die Versorgung der Bevolkerung bzw. im Fall einer
Primérversorgungseinheit fiir Kinder und Jugendliche im Hinblick auf die Versorgung der Kinder und
Jugendlichen im Einzugsgebiet {iber ein Versorgungskonzept zu verfligen.*

7. Im § 8 Abs. 4 wird der Klammerausdruck ,,(§ 31 Abs. 3 Z 12 ASVG)*“ durch den Klammerausdruck
»(§ 30b Abs. 1 Z4 ASVG)* und der Ausdruck ,,§ 31 Abs. 5 Z 10 und 13 ASVG* durch den Ausdruck
»$30a Abs. 1 Z 9 und 12 ASVG* ersetzt.

8. § 9 Abs. 1 lautet:

(1) § 52a Abs. 4 ArzteG 1998 ist mit der MaBgabe anzuwenden, dass die Anzahl der Standorte die
Anzahl der an der Gruppenpraxis beteiligten arztlichen Gesellschafterinnen und Gesellschafter
iiberschreiten darf, sofern eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots im Einzugsgebiet im
Sinne der Kriterien des § 52¢ Abs. 2 ArzteG 1998 erreicht werden kann.*

9. Im § 9 werden nach dem Abs. 1 folgende Abs. 1a bis ¢ eingefiigt:

»(1a) Gesellschafterinnen und Gesellschafter einer Primérversorgungseinheit in Form einer
Gruppenpraxis konnen unter den Voraussetzungen des Abs. lc auch Angehdrige anderer gesetzlich
geregelter Gesundheitsberufe sein (multiprofessionelle Gruppenpraxis). Die &rztegesetzlichen
Bestimmungen iiber Gruppenpraxen sind unter Beriicksichtigung der besonderen Regelungen gemif
Abs. 1c anzuwenden.

(1b) (Grundsatzbestimmung) Multiprofessionelle Gruppenpraxen gelten nicht als Krankenanstalten
in der Betriebsform eines selbstindigen Ambulatoriums gemd §2 Abs.1 Z5 KAKuG, sofern
hinsichtlich der Anstellung von Angehdrigen anderer gesetzlich geregelter Gesundheitsberufe § 52a
Abs. 3 Z 8 ArzteG 1998 eingehalten wird.

(1c) Die Einrichtung und der Betrieb einer Primérversorgungseinheit als multiprofessionelle
Gruppenpraxis ist unter folgenden Voraussetzungen zuléssig:

1. Abweichend von § 52a Abs. 1 Z 1 ArzteG 1998 darf eine multiprofessionelle Gruppenpraxis nur
in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschrinkter Haftung betrieben werden.

2.§52a Abs.2 zweiter Satz ArzteG 1998 gilt nur fiir #rztliche Gesellschafterinnen und
Gesellschafter.

3. Abweichend von § 52a Abs. 3 Z 1 ArzteG 1998 diirfen Gesellschafterinnen und Gesellschafter
einer multiprofessionellen Gruppenpraxis auch Angehorige anderer gesetzlich geregelter
Gesundheitsberufe sein, sofern sie
a) zur freiberuflichen Berufsausiibung berechtigt sind und
b)in der Primérversorgungseinheit im Kernteam (§2 Abs.2) oder gemidl §2 Abs.3

hauptberuflich tétig sind.
4. Den éarztlichen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern muss die Mehrheit (mehr als 50 %) am
Kapital der Gesellschaft und bei der Willensbildung ein bestimmender Einfluss zukommen.
5. Abweichend von §52a Abs.3 Z4 ArzteG 1998 ergibt sich die Berufsbefugnis der
multiprofessionellen ~ Gruppenpraxis aus den Berufsberechtigungen der an der
multiprofessionellen Gruppenpraxis als Gesellschafterinnen und Gesellschafter beteiligten
a) Arztinnen und Arzten sowie
b) Angehorigen anderer gesetzlich geregelter Gesundheitsberufe.
6. Abweichend von § 52a Abs. 3 Z 5 lit. a ArzteG 1998 muss die Titigkeit der multiprofessionellen
Gruppenpraxis auf die Ausiibung von
a) Tatigkeiten im Rahmen der Berufsbefugnis der multiprofessionellen Gruppenpraxis (Z 5)
einschlieBlich Hilfstatigkeiten und

b) mit der Berufsbefugnis der multiprofessionellen Gruppenpraxis im direkten Zusammenhang
stehenden Tétigkeiten von angestellten Angehdrigen anderer Gesundheitsberufe beschrinkt
sein.

7.§52a Abs.5 dritter Satz ArzteG 1998 gilt sinngemdB auch fiir Gesellschafterinnen und
Gesellschafter, die Angehdorige anderer gesetzlich geregelter Gesundheitsberufe sind.

8.§52a Abs.6 erster Satz ArzteG 1998 gilt nur fiir #rztliche Gesellschafterinnen und
Gesellschafter.
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9. Die multiprofessionelle Gruppenpraxis muss iiber eine Berufshaftpflichtversicherung im Ausmaf}
des §52d Abs.2 ArzteG 1998 zur Deckung simtlicher aus ihrer Titigkeit entstehender
Schadenersatzanspriiche verfiigen. § 52d Abs. 3 erster ArzteG 1998 gilt sinngemiB auch fiir
Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die Angehdrige anderer gesetzlich geregelter
Gesundheitsberufe sind.*

10. Im § 9 Abs. 2 Z 2 wird der Ausdruck ,,§ 14 durch den Ausdruck ,,den §§ 14 oder 14a* ersetzt.

11. (Grundsatzbestimmung) Im § 10 Z 1 wird der Ausdruck ,,§ 14 durch den Ausdruck ,,§§ 14 oder 14a*
ersetzt.

12. (Grundsatzbestimmung) Dem § 10 Z 1 wird folgender Satz angefiigt:
,Die Bedarfspriifung nach § 3a Abs. 2 Z 1 in Verbindung mit Abs. 3 KAKuG entfallt.

13. § 14 Abs. 2 Z 1 und 2 lautet:

,1.Die Osterreichische  Gesundheitskasse hat  in Abstimmung mit den anderen
Krankenversicherungstrdgern zur Bewerbung einzuladen. Es sind zunéchst die eingelangten
Bewerbungen von Vertragsdrztinnen und Vertragsdrzten sowie Vertrags-Gruppenpraxen fiir
Allgemeinmedizin bzw. fiir Kinder- und Jugendheilkunde, deren Planstellen im Stellenplan
(§ 342 Abs. 1a ASVGQ) fiir die konkrete Primérversorgungseinheit vorgesehen sind, zu bewerten.
Diese Bewerbungen konnen durch weitere berufsberechtigte Arztinnen und Arzte fiir
Allgemeinmedizin und gegebenenfalls Fachérztinnen und Fachérzte fir Kinder- und
Jugendheilkunde ergénzt werden.

2. Liegen keine geeigneten Bewerbungen im Sinne der Z 1 vor, mit denen die im RSG und in der
Einladung festgelegten Planungsvorgaben und der damit verbundene Versorgungsauftrag im
Hinblick auf die Versorgungssicherheit erfiillt werden kénnen, so sind fiir die Bewertung die
eingereichten Bewerbungen aller anderen Bewerbergruppen heranzuziehen.*

14. § 14 Abs. 3 erster Satz wird durch folgende Sitze ersetzt:

»Soweit eine Einigung liber die Umsetzung der Planungsvorgaben im Stellenplan nicht innerhalb von
sechs Monaten nach Abbildung im RSG (§ 21 Abs. 8 Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz) erfolgt, ist
ebenfalls nach Abs. 2 vorzugehen. Abweichend davon ist Abs.2 Z 1 erster Satz mit der Mallgabe
anzuwenden, dass zundchst die Bewerbungen von Vertragsérztinnen und Vertragsirzten fiir
Allgemeinmedizin und fiir Kinder- und Jugendheilkunde in der im RSG ausgewiesenen
Versorgungsregion zu bewerten sind.*

15. § 14 Abs. 4 letzter Satz lautet:

,Bewerbungen, die zur Erreichung der Planungsvorgaben ein auf hochstens fiinf Jahre befristetes
Ubergangskonzept vorsehen, sind von der Auswahl nicht ausgeschlossen.*

16. Nach § 14 wird folgender § 14a samt Uberschrift eingefiigt:
, Verkiirztes Auswahlverfahren

§ 14a. (1) Sind zumindest zwei Planstellen fiir die in § 2 Abs. 2 vorgesehenen &rztlichen Fachgebiete
innerhalb einer Versorgungsregion im Sinne des Osterreichischen Strukturplans Gesundheit (OSG) zur
gleichen Zeit mindestens ein halbes Jahr unbesetzt, so hat die Osterreichische Gesundheitskasse die
jeweilige Landes-Zielsteuerungskommission iiber diesen Umstand in Kenntnis zu setzen. Abweichend
von § 14 ist das Auswahlverfahren einer Primdrversorgungseinheit in einem solchen Fall nach den
folgenden Absédtzen durchzufiihren.

(2) Die Osterreichische Gesundheitskasse hat in Abstimmung mit den anderen
Krankenversicherungstrigern innerhalb von zwei Monaten nach Beschluss der Landes-
Zielsteuerungskommission iiber die Errichtung einer Primérversorgungseinheit gemil3 § 21 Abs. 8 G-ZG
zur Bewerbung einzuladen. Die Einladung hat jedenfalls den Festlegungen im Beschluss der Landes-
Zielsteuerungskommission, im Hinblick auf das erforderliche Leistungsangebot und den vorgesehenen
Planungszeitraum sowie die Konkretisierung aus den Anforderungen nach den §§ 4 bis 6 und § 342c
ASVG, zu folgen. Die Einladungen sind &ffentlich — jedenfalls auf der Website der Osterreichischen
Gesundheitskasse — kundzumachen.

(3) Die Bewertung der eingelangten Bewerbungen erfolgt durch die Osterreichische
Gesundheitskasse in Abstimmung mit den anderen Krankenversicherungstragern. Bewerbungen, die zur
Erreichung der Planungsvorgaben ein auf hochstens fiinf Jahre befristetes Ubergangskonzept vorsehen,
sind von der Auswahl nicht ausgeschlossen.
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(4) Die Auswahl hat an Hand der auf Grundlage des Beschlusses der Landes-
Zielsteuerungskommission erstellten Einladung zu erfolgen. Bei der Auswahl ist wie folgt vorzugehen:

1. Es sind zundchst die Bewerbungen von Vertragspartnerinnen und Vertragspartnern fiir
Allgemeinmedizin und fir Kinder- und Jugendheilkunde sowie von Wahldrztinnen und
Wahldrzten (Wahl-Gruppenpraxen) dieser Fachgebiete in der im RSG ausgewiesenen
Versorgungsregion zu bewerten. Diese Bewerbungen konnen durch weitere berufsberechtigte
Arztinnen und Arzte fiir Allgemeinmedizin und gegebenenfalls Fachirztinnen und Fachirzte fiir
Kinder- und Jugendheilkunde erginzt werden.

2. Liegen keine geeignete Bewerbungen im Sinne der Z 1 vor, mit denen die im RSG und in der
Einladung festgelegten Planungsvorgaben und der damit verbundene Versorgungsauftrag im
Hinblick auf die Versorgungssicherheit erfiillt werden kdnnen, so sind fiir die Bewertung die
eingereichten Bewerbungen aller anderen Bewerbergruppen heranzuziehen.

(5) Bei der Auswabhl sind insbesondere
1. das Versorgungskonzept nach § 6,

2. die in der Reihungskriterien-Verordnung bzw. in den darauf beruhenden Reihungs-Richtlinien
festgelegten Kriterien sowie

3.die spétestens vier Wochen vor der geplanten Auswahl verpflichtend einzuholenden
Stellungnahmen der jeweiligen Landesidrztekammer und der ortlich zustindigen gesetzlichen
Vertretung der Privatkrankenanstalten heranzuziehen.

Bei der Auswahl ist sicher zu stellen, dass durch den Vertragsabschluss die Vielfalt der Anbieterinnen
und Anbieter gewahrt bleibt und in der Versorgungsregion keine die Versorgungssituation
beherrschenden Eigentiimerstrukturen entstehen. In der Einladung ist das fiir die Gesamtbeurteilung der
Bewerbungen mallgebliche Bewertungsschema darzustellen.

(6) Uber das Ergebnis (die Reihung der Bewerbungen) sind alle Bewerberinnen und Bewerber
nachweislich in Kenntnis zu setzen.*

17. Dem § 17 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefiigt:

»(5) Die §§ 2 Abs. 2, Abs. 3 zweiter Satz, Abs. 5 Z 1 lit.a, 4 Z2, 5 Abs. 2 und 3, 6 Abs. 1 erster
Satz, 8 Abs. 4, 9 Abs. 1, laund 1c, 9 Abs. 2 Z2, 14 Abs.2 Z 1 und 2, Abs. 3 und Abs. 4 letzter Satz
sowie 14a samt Uberschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 81/2023 treten mit 1. August
2023 in Kraft und sind auf Auswahlverfahren anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt eingeleitet wurden.

(6) Die §§ 9 Abs. 1b und 10 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 81/2023 treten mit
1. August 2023 in Kraft und sind auf Auswahlverfahren anzuwenden, die ab dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens der jeweiligen landesgesetzlichen Ausfithrungsbestimmungen eingeleitet wurden. Die
Landesgesetzgebung hat die Ausfiihrungsbestimmungen zu den §§ 9 Abs. 1b und 10 Z 1 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 81/2023 innerhalb von sechs Monaten zu erlassen.

(7) Im Fall von Primérversorgungseinheiten fiir Kinder und Jugendliche nach § 2 Abs. 2 dritter Satz
ist § 14 Abs.2 Z 1 und Abs. 3 fiir Auswahlverfahren, die im Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum
Ablauf des 31. Juli 2025 eingeleitet wurden, mit der MaB3gabe anzuwenden, dasss Bewerbungen von
ausschlieBlich Wahlérztinnen und Wahlédrzten (Wahlgruppenpraxen) ebenfalls vorrangig zu bewerten
sind.

(8) Die gesamtvertragliche Vereinbarung einer hoheren arztlichen Mindestanzahl im Kernteam ist
unzuléssig.*

Artikel 2
Anderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz — ASVG, BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt gedndert durch
das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 36/2023, wird wie folgt gedndert:

1. § 342 Abs. 3 lautet:

,»(3) Unter Beriicksichtigung der Planungsvorgaben des RSG betreffend Priméirversorgungseinheiten
sind die im Rahmen der Priméarversorgungseinheiten gebundenen arztlichen Vollzeitdquivalente auf den
Stellenplan anzurechnen.*
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2. Nach § 783 wird folgender § 784 samt Uberschrift eingefiigt:
»Schlussbestimmung zu Art. 2 des Bundesgesetzes BGBL I Nr. 81/2023

§ 784. § 342 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 81/2023 tritt mit 1. August 2023
in Kraft und ist auf Auswahlverfahren anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt eingeleitet wurden.*

Van der Bellen

Nehammer

www.ris.bka.gv.at



BUNDESKANZLERAMT

AMTSSIGNATUR

Unterzeichner

serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

Datum/Zeit 2023-07-19T16:14:51+02:00
Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
e : Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at
Prafinformation Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://lwww.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.




	BUNDESGESETZBLATT
	Artikel 1
	Änderung des Primärversorgungsgesetzes
	1. § 2 Abs. 2 lautet:
	2. Im § 2 Abs. 3 zweiter Satz wird das Wort „Hebammen“ durch den Ausdruck „Fachärztinnen und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Hebammen“ ersetzt.
	3. § 2 Abs. 5 Z 1 lit. a lautet:
	4. § 4 Z 2 lautet:
	5. Im § 5 erhält der bisherige Abs. 2 die Absatzbezeichnung „(3)“, nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:
	6. § 6 Abs. 1 erster Satz lautet:
	7. Im § 8 Abs. 4 wird der Klammerausdruck „(§ 31 Abs. 3 Z 12 ASVG)“ durch den Klammerausdruck „(§ 30b Abs. 1 Z 4 ASVG)“ und der Ausdruck „§ 31 Abs. 5 Z 10 und 13 ASVG“ durch den Ausdruck „§ 30a Abs. 1 Z 9 und 12 ASVG“ ersetzt.
	8. § 9 Abs. 1 lautet:
	9. Im § 9 werden nach dem Abs. 1 folgende Abs. 1a bis 1c eingefügt:
	10. Im § 9 Abs. 2 Z 2 wird der Ausdruck „§ 14“ durch den Ausdruck „den §§ 14 oder 14a“ ersetzt.
	11. (Grundsatzbestimmung) Im § 10 Z 1 wird der Ausdruck „§ 14“ durch den Ausdruck „§§ 14 oder 14a“ ersetzt.
	12. (Grundsatzbestimmung) Dem § 10 Z 1 wird folgender Satz angefügt:
	13. § 14 Abs. 2 Z 1 und 2 lautet:
	14. § 14 Abs. 3 erster Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:
	15. § 14 Abs. 4 letzter Satz lautet:
	16. Nach § 14 wird folgender § 14a samt Überschrift eingefügt:
	17. Dem § 17 werden folgende Abs. 5 bis 7 angefügt:


	Artikel 2
	Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
	1. § 342 Abs. 3 lautet:
	2. Nach § 783 wird folgender § 784 samt Überschrift eingefügt:



		2023-07-19T16:14:51+0200
	serialNumber=932783133,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




